
Gebühren- und Beitragsordnung vom 31.07.2023
Konservatorium Bergstraße e.V. 

Unterrichtsgebühren/ 
Mitgliedsbeiträge 

Für die Teilnahme am Musikun-
terricht wird eine Unterrichtsge-
bühr erhoben, die auch wäh-
rend der Schulferien und damit 
während der unterrichtsfreien 
Zeit zu zahlen ist.  
Passive Mitglieder nehmen 
keinen Musikunterricht in An-
spruch und zahlen nur einen 
Mitgliedsbeitrag. Unterrichtsge-
bühren und Mitgliedsbeiträge 
werden vom Konto des Mit-
glieds abgebucht. 

Zahlungspflichtige 

Zur Zahlung der Unterrichtsge-
bühren ist das Mitglied ver-
pflichtet, bei Minderjährigen 
deren gesetzliche Vertreter. 

Fälligkeit 
Die Unterrichtsgebühren sind 
Jahresbeiträge und werden 
zum 15. eines jeden Monats als 
Teilbeträge im Voraus fällig. Die 
Mitgliedsbeiträge der passiven 
Mitglieder werden einmal jähr-
lich erhoben. Die Erteilung ei-
ner Einzugsermächtigung ist 
verpflichtend. 

Kostenermäßigung 
Eine Ermäßigung für Geschwis-
terkinder wird durch das Kon-
servatorium nicht gewährt.  
Bedürftige Kinder und Jugend-
liche haben allerdings die Mög-
lichkeit, sich beim Verein För-
derkreis musizierender Jugend 
e.V., Heppenheim, finanziell 
oder durch kostenlose Ausleihe 
eines Musikinstruments unter-
stützen zu lassen. Daneben 
besteht für Geschwisterkinder 
einkommensabhängig die Mög-
lichkeit einer Beitragsermäßi-
gung durch die Herta-Steinle-
Stiftung, Heppenheim. Nähere 
Auskünfte zu den Fördermög-
lichkeiten  erteilt die Leitung 
des Konservatoriums auf An-
frage. 

Höhe der Unterrichtsgebüh-
ren 

      
a. Gruppenunterricht am 

Instrument 
-  Gruppen mit 2 Schü-      
ler / innen (30 min)   
mtl. 40,- € 

-  Gruppen mit 2 Schü-
ler/ innen (45 min)    
mtl. 53,- € 
- G r u p p e n m i t 3  

Schüler/innen (45 min) 
mtl. 40,- € 

b. Einzelunterricht  (30 
min)  mtl. 69,- € 

c. Einzelunterricht (45 
min)  mtl. 98,- € 

d. Einzelunterricht (60 
min) mtl. 130,- € 

e. Musiktheorie und Ton-
satz (45 min) für Teil-
nehmer am Instrumen-
tal-/Gesangs- unter-
richt kostenfrei, für 
Externe mtl. 20,- EUR 

f. Mitgliedsbeitrag für 
passive Mitglieder mtl. 
mind. 2,- € 

g. Für die Bearbeitung 
der Anmeldung zum 
Musikunterricht wird 
eine Gebühr von 5,- € 
erhoben. 

Spenden 

Das Konservatorium Berg-
straße e.V. bittet zur Erfül-
lung seiner Aufgaben um 
Spenden, die wie die Mit-
gliedsbeiträge auf Grund 
der Gemeinnützigkeit des 
Vereins steuerlich absetz-
bar sind. 

Unterrichtsversäumnis-
se/Unterrichtsausfall 

Versäumt die Schülerin/der 
Schüler eine Unterrichts-
stunde, besteht kein An-
spruch auf eine Nachhol-
stunde. 
Fällt der Unterricht aus 
Gründen aus, die das Kon-
servatorium Bergstraße 
e.V. zu vertreten hat, so 
werden im Rahmen der  
Möglichkeiten Nachhol-
stunden angeboten. Unter-
richtsausfall, der 4 Wochen 
pro Jahr überschreitet, wird 
auf Antrag anteilig ersetzt. 

Abmeldung 

Die Abmeldung vom Mu-
sikunterricht ist zum 31.01. 

und 31.08. jeden Jahres 
möglich und muss 6 Wo-
chen vor diesem Termin 
der Geschäftsstelle schrift-
lich oder in Textform vorlie-
gen. In besonderen Fällen 
kann die Abmeldung vom 
Musikunterricht in Abspra-
che mit dem Lehrer und 
dem Vorstand des Vereins 
auch zu einem anderen 
Termin gestattet werden. 
Der Austritt passiver Mit-
glieder aus dem Verein ist 
laut Satzung zum Jahres-
ende bei Einhaltung einer 
vierteljährlichen Kündi-
gungsfrist möglich. 

Inkrafttreten 

Diese Gebühren- und Bei-
tragsordnung tritt mit Wir-
kung zum 01.09.2023 in 
Kraft. 

Heppenheim,  
den  31. Juli 2023 

Der Vorstand des Konser-
vatoriums Bergstraße e.V. 

gez. Lothar Schwarz 
Erster Vorsitzender
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